
II Maria Theresia toPPt Pestalozzi:

Neue Ansätze zur vermeidung von Kindsmord

in der Regierungszeit Maria Theresias -
erste Andeutungen zur Gleichstellung von

unehelichen mit ehelichen Kindern in

Österreich

Josef ScheiPl

L Die,justizpolitische Grundsatzdebatte" um

Kindsmord in den l780er-Jahren

,,Welches sincl die besten attsfiihrbctren Mittel, dem Kinclsntorcle Einhalt zt thttn? "

(Rheinische Beiträge zur Gelehrsamkeit, 1780; zit. n. Michalik, 1997' s.295)

Diese mit 100 Dukaten dotierte Preisfrage lobte der am Mannheimer

Oberappellationsgericht tatige Jurist Freiherr Ferdinand A. v' Lamezan im

Jahr 1780 in verschiedenen Zeitschriften aus. Die Gesamtzahl der Antwor-

ten belief sich auf ca. 400, was das umfassende Interesse an dem Sachver-

halt clemonstriert. Damit befassten sich ,,ilristen ebenso wie Meclizinef

Kameralisten ebenso wie Theologen und vor allem die Prcfttiker ebertso

wie clie Theoretiker" (Ulbricht , lgg2, S. 122). Untersucht man die Frage,

warum die Kindsmordproblematik in der Spätaufklärung auf so großes In-

teresse stieß, dürfte der wichtigste Grund wohl darin zu finden sein, dass

dieses Delikt als unzivilisierter Rest in einer Zeit verstanden wurde, die

nach immer größerer Vollkommenheit des Menschengcschlechts strebte:

,,solctnge clieies Verbrechen, clas man ganzwesentlich als durch ,stnatliche

urtcl geiellschcftliche Sartktionen verursocht begriff, noch in gröJJerer Zahl
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vorkcnn, kttrtrüe nrcut nicht becntsprttclten, eine hölrcre sn(b der Sittlichkeit

erreicht ztt lmben" (Ulbricht,1992, S' 123)'

Auf clie ,,PreiJJctttfgctbe" teagiert hat auch J' H' Pestalozzi' "clie Mutter al-

ler scltlctcltetr Lun clie sozialpüclctgogik" (Nierneyer, 1998, S' 15)' Er ver-

fässte dazu seine umfassende Publikation ,,(Jeber Gesetzgebtmg und Kirt-

clefinorcl" (Pestalozzi, 1783'). Seine Schrift hatte er jedoch nicht den Preis-

richtern vorgelegt, sondern auf ,,eigne Rechnung.. drucken lassen (Pesta-

lozzi,ll8llll82, Briefe, S' 231)'

I Die gegenwärtige Pestalozzi- Rezeption scheint dieser Schrift keine bemerkenswer-

te Bedeutung in seinem Gesamtwer k zuzumessen. So fehlt bsPw. jeglicher Hinweis

darauf in der überaus kritischen Darstel lung Pestalozzis von Osterwalder (2012) in ei-

nem Sammelwerk über ,'Klassiker der Pädagogik" Überraschenderweise fi ndet sich

auch in der ,,engeren" sozialpädagogischen Historiografie, z. B. bei NiemeYer. nur

eine marginale Erwähnung (1998, S.35); ReYer (2002) ttettnt dieses Wcrk übcr

haupt nicht. Die,,Entmythologisierung" Pestalozzis seit den l960er-Jahren (Blan-

kertz, 1982, S. 106) hat offenbar nachhaltig gegriffen Es könnte nach der vorgestellten

Pestalozzi-Bewertung daher durchaus die Frage aufgeworfen werden, ob es überhauPt

noch erstrebenswert sei, einen Vergleich mit diesem Werk Pestalozzts anzustellen. Der

Autor cles Beitrags wertet aber die in Rede stehende Schritt Pestalozzis aufgrund deL

individual-, sozial- und gesellschaftskritischen Analysen und Reflexionen .iedenfalls

als ,,klassisch" (vgl. Herrmann, 1995), so dass ein Abgleich mit dessen Überlegun-

gen und Erkenntnissen für die sozialpädagogische Historiografie als gewinnbringend

eingeschätzt wird

2 Pestalozzis AnalYse

InseinerAnalysegelangtederSchweizerPädagogeZurgrundsätzlichen
Auffassttng,

,,clttss cler allgetteine Enclztveck eiller tmverehelichten scltwangerert Mädchen' ih-

reschattdezttcleckenutrcIihrerKinclerloszuyverclen,beial'lenKindermörcleritt.
rrcn clie vercutlassencle (Jrsctche ilrer That ist. Ich selrc fenrcr, tlttss diese Elettclett,

sotvie äberlnupt aIIe tmverehelichten schwangeren ebenso allgenteirt noch mit

wtendliclt betutrtthigertclen citt!3eren (Jntständen belastet werden, welche sie tm'

ausspreclilich cbscltwüche,r, ,"nrirren rurcl an den Rancl der Verzweiflung fiihrert'

(...) Noctt rnehrl der staat, cler Pflicht halber aller waisenwtter (...) der seine
,WterpJticht 

gegen alle seine Waisett erkennt, erkennt sie nicht gegen cliese Elen-

d.en, sonclern iiberLci!3t sie in cltuftler (Jnberatenheit ganz sich selber" (Pestalozzi'

1783, S.365 und S.367).
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Der Staat ganz allgemein kam nach den Analysen Pestalozzis nicht nur

seinen Aufgaben, Hilfe zu leisten, nicht nach, sondern mischte sich auf

ungebührtiche und schlussendlich schädliche Weise in die intimsten An-

gelegenheiten seiner Bürger'Finnen ein - und der Autor ttagte:

,,Ist der Wille cles Statües, dass tuverheiratete Miidchen nie schtvcLrtger werclert

sollen, insofern er sich strcfencl iüt!3ert, reclt, mrcl gelört es siclt, da'ss der Richter-

sttilil cles Stctates sich in cliesen Feliler nrische? Ich glube neitt tncl nteine, cler

Stctcü nässe freilich clie Reinigkeit cler Sitten begiinstigen tutcl beschiitzen, uber

niclü dttrch HinclertLrtg cles befruchtenden Beischlafs- (..-) Die unbeclingte For'

tlertutg tles Stcntes, clctss tuuerlteiratete Miiclclrcn seinetwegen nicht scl*vcmger

yverclen solLen, ist gcutZ gewiJ3 niclt gereclü. Dass er aber eine Strefe tuul Btt-

fie clarauf setzt, bei welcher er es denselben t'erbietet, (...) ist noch etwas ntelul

rtänilich eine vorziigliche Quelle des Kinclermords" (S' 368 f')'

Letztlich verlangte der Autor vom Staat, dass dieser ,,seine Vaterpflicht

(...) im ausgeclehrttesten Sinne treu und wahrhaft effiille" (S.375), und

er meinte grundsätzlich, ,,tlas Wesentliche, so clie Pfliclü cles StarLts ge-

gen Waisei tutcl uneheliche Kinder fordert, ist warme teilnehrnende, aber

erlettchtete tntcl feste Aufmerksatnkeit auf das Personal dieser Elenden"

(S.37S). Als ,,Personal" votierte er für ,,Pflegeeltern", wobei er aber einer

unkritischen und naiven Dorf-Idylle verhaftet blieb, wenn er dazu auffor-

derte, ,,gemeine Leute (...) Weiber attf den Dörfern" auszusuchen, ,,denen

ihre annen Kincler mit lnchen wtd F:uden nachlattf", (."), und Mcin-

ner; clie in aller Einfalt wd Stille ihre gemeinen Berufe ordentlich treiben"

(ebd.). Finanzielle Unterstützung sprach er nicht explizit an. Eine solche

durfte aber in der o. a. ,,Vaterpflicht im ausgedehntesten Shme " als impli-

ziert gelten. Den Einsatzvonfinanziellen Mitteln thematisierte er, indem er

eine Bezuschussung von Findelhäusern mit einer direkten Förderung von

unehelichen Kindern bei Pflegefamilien verglich und diese als deutlich ef-

fizienter einschätzte (vgl. S. 383).

Seine zentralen Vorschläge, um Kindermorde zu verhüten, betrafen ,,De'
tcLileinrichtungen" im Ganzen des Staates. Sie beruhten auf seiner Grund-

auffassung: Die Schwangeren sind ,,vor ciulSerer Schande zu bewahren,

(...) ctenn Schcmcle pfl,anzt keine Tugend" (5.379). Neben der Errichtung
eines ,,Si//e ntribunals" und ,,sittengerichts" schlug er die Etablierung von

,,Getvissensrtiten" vor. Sie Sollten Zur Verschwiegenheit verpflichtet sein,

den schwangeren Mädchen mit Rat und Hilfe zur Seite stehen und dafür
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Sorge tragen, class cliese ,,bei geilteinen Larulleuten im stillert sicher und

ttrterttclet:kt, ttber ttttt:h trn,qebnurcl'st:lurt:,t kindbettett ktiturcrt " (S' 379); den

Gewissensliilen war uutersagt, Gescherlke ocler Gebtihren anzllllehtnetl'

uncl schließlich betonte er clen wert vot.t. unehelichen Kiuderu ftir den Staat

und clie Eltem ganz allgernein, themr.tisierte aber auch die Ambivalenzen,

clie sich aufgruncl der gesellschaftlichen Einstellung ztt diesem Thema auf-

tlln konnten:

,,... fiir clerr Sttutt ist eirt turcheliclrcs Kincl nttr irtsofbm eitt St:lntlen, ctls e's rticlt

,"rh, ,rr,,grn wird. Fiir die Mertschlrcit ist eirt Lureheliclrc'v Kincl urztveitleutig eirt

Ge|irtn, wenn e,\ recli er4tgen winl. tJntl .fiir seirrctr vter utcl .fiir scirrc Mttftt'r

ist eirt Lurcheliclrcs Kincl ein Btuul iltrer [Vlenst:hlichkeit tuul ein Mittel ilrer BeS-

.\entng, so lurtge sie es ungekriirtkt lieben cLii('en; es vvird ilutert uber zur Quelle

iltrer letztert Verheertutg, wenn sein Duseil ihnen ihr Leben vergiftel" (S' 386)'

Solche ,,Qttellen tles Kirrcletntrtnls" sah Pestalozzi (vgl. S.401-430) zu-

nächst einmal in tler Untreue und im Betrug der die Mädchen verführenden

Männer. Ferner wies er auf clic oft'enbäre Urtgerechtigkeit der Strafgesetze

bei Unzucht hin, welche die verftihrenden Mänuer beglinstigten: ,,"' clie

Gerichte Isind] beirn Schreien tler Annut nicht bcutttherzig, beim Fiihlen

tles (lngliicks nicht nülcle, beint Verbreclrcn der Bo,sheit nicht gerecht tuul

beim Kagen tiber gretLliche Thaten cler Mtutter nicht helftnd wtcl sc:liit-

zetul,,(s.407). In diesem Zusammenhang thematisierte er die Armut, hob

als besonderes Risiko die persönlichen und sozialen Umstände vieler im

Dienst stehenden Mädchen hervor, wie er auch die heuchlerischen Ehr-

barkeitsvorgaben tm ,,Ehrbarkeitstcutz" der Gesellschaft ,,unter der Lar-

ve cler Fronmilteit" (S.423) demaskierte' Die Furcht vor Strafen ihrer oft

unmenschlich hartherzigen Eltern, Verwandten und Vormünder, die selbst

den sozialen und religiösen Zwangen der Gesellschaft unterworfen waren'

sowie ein ,,liederticher turcl tmziir:ltisler" Lebenswandel' brachten - nach

seiner Kenntnis cler Dinge - vor allem jene Mätlcheu in Bedrängnis' dic

aufgrund gesellschaftlicher Urnstände nicht heiraten konnten (S' 426)' Und

schließlich spitzte er einfühlend wie aufrüttelnd zv ,,Die Verwirnntg' clie

Bettnrtilügtutg, clas Entsetzen, die urunenscltliche Verlasswtg, VerstoJJtutg

trncl Venmclilrissigtutg clieser Elenclen vor wiilrerrcl wtd gerctde nat:lt ilt

rer GebtLrtssttmcle ist in clen weit meisten Fcillen clie entscheiclencle QueIIe

cles Kincleyntorcle,s" (S.428). All diese Gründe ftir Kindstötungen konnte

er schließlich durch Fallanalysen ernpirisch gut belegen (vgl' S' 434449)'

Joser ScrlpIPl
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Damit brachte er nachweislich zum Ausdruck, dass soziale Bedingungen

des menschlichen Lebens wesentlich in Rechnung gestellt werden müssen

tür individuelles schuldhaftes Handeln bzw. unterlassen.

Er war von der aktuellen gesellschaftlichen und somif politischen Relevanz

seiner Überlegungen überzeugt, so dass er schon während der Abfassung

seiner Schrift politische Ambitionen hegte:

,,lch hffi, mein verstrch iiber clen Kinclerntord vverde entsclrciden, cktss ich bei
'Regieruitgsstellen 

brattchbur Ich kann nicht bergen, bei dem leidenden Gefühl der

aligr,r"ii",, Felilerlrctfrigkeit cler Gesetze gegen die Bedürfitisse der Mertscltert ist

rnJine Sehnsttclt, tltiitliclt gebrauclt zLt werclert, fct,st tutiibenvincllich" (Pestalozzi,

1781, Briefe, S.231)''

3 skizze eines ausgewählten,,vorläufer-Diskurses66:

Preußen

Zwar stellte Pestalozzis Abhandlung einen Kulminatiqnspunkt in den da-

maligen Auseinandersetzungen um die Kindsmordthematik dar' Dass er

aber mit seiner Schrift ,,den Regierenden seiner Zeit, ob in der Schweiz,

in Österreich ocler Prett!3en, weit voraus" war (Liedtke, 2002, S. 89), lässt

sich angesichts der historischen Fakten so nicht mehr halten.

Dies sei nachfolgend zunächst am Beispiel Preußens anhand der grund-

legenden Studie von Michalik (1997) skizziert. Sie kann zeigen' dass das

Delikt bereits Anfang der 1730er-Jahre im Zusammenhang mit der rechtli-

chen Benachteiligung nicht ehelicher Kinder thematisiert wurde' Um 1740

etwa verstand v. Ludewig, Rechtsprofessor an der Universität in Halle, die

Kindstötung als Ergebnis der ,,christlichen Policey" und deren harter Ahn-

dung von Ehebruch und ,,Hurerei". Er forderte die ,,christlichen" Obrig-

keiten auf , ,,nicht allein (Jnthcfien, wenn .sie verbracht werclen, mit dem Le'

Die Beachtung, welche Pestaloni dem Delikt des Kindsmords widmete, wie sie aber

auch in der clamaligen Gesetzgebung in Preußen und in Österreich zum Ausdruck

karn (s. u.), erfährt in der Aufarbeitung der Geschichte der Familie kaum eine Ent-

sprechung. Es findet lediglich über clie Kindesaussetzung und die damit verbundene

Findelkind-Problematik marginale Erwähnung: ,,Die Findelhäuser brachten, wo sie

im 18. Jhdt. neu eingerichtet wurden, ein Problem an den Tag, das zuvor nicht ganz

verborgen war, das bis dahin aber doch wenig diskutiert worden war, den Infantizid"
(Gestrich 2003, S. 316 t.).
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ben zu bestraJ'en (...); sonclent vielntehr atf Mittel ttncl Wege zu g,edencker4

solclrc ut verhiiter\ und allen Ur.saclrcn wtcl Gelegenheiten da44 abtlrcl-
.fert" \zit. n. Michalik, 1997 , s. 194).

Im aufgeklärten Absolutismus siedelten sich diese Diskussionen ,,zwi-
.schen Hunrcutisntus und Pragnruti,snttr.t" an (Michalik, 1997, S. 2I0 ff.):
Neben dem ,, tdeellen Hintergrtutd der Strafrechtsphilosophie " der Auf-
klärung - Verbrechen galten nicht mehr als Sünden gegen Gott, die zu

vergelten und zu sühnen waren, sondern als das allgemeine Wohl und den

Staat gefährdende Handlungen; sie waren allein vom Staat zu verhüten
und zu ahnden - war ,,das Interesse des Staates am Erhalt weiblichen Ge-

bärpotentials für die Produktion atkiinftiger Untertanen Iorientiert], clas

nicht nur die Verhütrtng des Deliktes mit besonderer Dringlichkeit gebot,

sondent hier sogar indirekt zurn Argttment gegen die Toclesstrcfe für die
Kinclstöttutg wurde" (S. 215 f.). Dahinter standen bevölkerungspolitische
Zielsetzungen Friedrichs II., die wirtschaftlichen und militärischen Prä-

missen folgten. ,,Kinclstöttutg Itrat] weniger als .sozioles, geschweige denn

ethisclrcs oder religiöses, sonclern in erster Lhie als stacttspolitiscltes Pro-
blern in das Blickfeld der Obrigkeit" (S.211).

Trotz alledem ist festzuhalten, dass der Preußenkönig (Friedrich II.) auf
diesem Gebiet mit dem ,,Kindsmordeclikt von 1765 (...), einer der spekta-

ktilörsten GesetzesmatSnahmen des gesamten I 8. Jahrhtutderts" (5.229),
allen deutschen Staaten voranging, indem er

,, die staatlichen Unzuchtstrafen fiir clen auJJe reheliclten G e s chle c ht sv e rkehr e r-
satzlos abschffie uncl nicht nur anordnete, dass ,dergleichert Weibs-Leuthen ib
res begangenen Fehltritts halber zu keiner Strcfe fenter gezogen' werclen sollten,
sonclent claräber hinaus verfiigte, dass ,ilmen nicht der geringste Vorwurf deshalb

oder einige Schande genrctcht wercle'. Bekrüftigt wurde letzteres dttrch die Anclro-

luutg ehrcr ,willküiliclrcn Strafe' [d. h., der Richter war Gn keine Strafctrt uncl

cm kein StrctfincrlS gebundert; d. A.l fiir Eltem ttnd Diertstlterrschaftert, werut sie

,clttrch tuqeitige rmcl unbillige Hcirten gefallene Weibs-Persohnen zur Verzweif-
lung undVerübung eines grö!3eren Übels' verleitet hatten" (5.229).

Die nachfolgenden vier Zitate beziehen sich schwerpunktmäßig auf weite-
rc von Michalik (1991) hcrvorgchobcnc Aspcktc dcs Edikts:

.) ,,Wcts das Edikt in seiner Gesamtheit betrffi, so blieben die Neuenmgen auf clent

Gebiet der vorsorgenclen Ma/Snahmen nicht allein atf die Affiebtmg cler Schancl-

strafen beschränkt. Einen breiten Raurn nahmen Bestimmtmgen zltr Verhütung
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lrcinilicher Schw,crngerschctften uncl Geburten ein. Sie Zeichneten siclt gegertüber

tler Vtrzeit vor rillem chuch dus Bemiihen urtt Di.skretion ous, itul.ent wetler vott

den Schwangerert selbst rtoch tlert rnit AuJsichtsp.fliclien betrcuten Per.sotten eitte

Anryige bei den Obrigkeiten verkutgt v,rtrcle. Gelorulert ,vor nur nttch, tktJ3 ,eiile

irt [Jnehren scltwartger gehencle Weibes-Per.sohn' ihre Schwutgersclutft otlei tlie

bevorstehencle Geburt ,wenigstens einer elrburen wtd verstiincligett Frau, clie sel'

ber Kinder gehctbt, offenbalren rnd clurch selbige sich clie at ilrer Geburt tüthi?e

Hilfe zu verschctffen strchen sollte"' (S. 233 f.).

.) ,,Ob diese Verordnung in Riicksicht auf die Verhiittutg von Kinclstötttngen erfol|-

te, geht ttrts dem Gesetzestext nicht vor (sic!). Dies liegt jedoch nahe" (S.230)'

Das Edikt lässt auch nicht ohne Weiteres erkennen, ob damit den unehelichen

Schwangeren eine ,,golclene Brücke" gebaut wurde' auf der sie in die bürgerli-

che Gesellschaft zurückkehren konnten. Die Autorin weist jedenfalls darauf hin.

,,tlass cler Wert clieser golclenen Brücke nur begrenlt wc7 wenn Mutter tud Kincl

hernctch HLmger mtcl Elend preisgegeben v'oren, clenn dieser Problematik trug clas

Edikt in keinerlei Hittsicht Rechnung" (S.236).

.) ,,Der Erlcrss jes Kinclerntorclecliktes im Jalre 1765, ztuei Jultre rutch tlerrt Etrcle

eles Siebenjtilrrigen Krieges, dürfte vor allem auch als Folgenbewciltigungsstra-

tegie zttwerten sein. Der Dritte Schlesische Krieg, der (...) mit der allgenteinen

Erschöpfung ciller krieffihrenden Mcichte beendet worclen war hatte den preutJi-

sclrcn Lanclen bedeutende Bevölkerungsverluste zugefiigt" (S ' 23 I )'

.) Demnach waf es nicht verwunderlich, dass im Kindsmordedikt von 1765

,,die A$hebtmg der Stralbestimmungen fiir den at$erehelichen Verkehr nüt einer

grtn,ierenclert Verschcirfi.tng cles StrctfinaJJes fiir mutmaJsliche, aber nicht tibeftihr'
te Tiiterilmen (Kinflsmörderinnen, d. A.) kontbiniert wurcle. Diese Strc{tterschär-

.fttng Zeug,te weniger von einem hLunanistisclrcn Enthusiasnlus als von cleru Willert

zu riicksichtsloser dcts Inclividuum clen Staatsinteressen aufopferntlen Hcirte uncl

fährte ztt einer Rechtsprechwtg, die gegenüber der Vorkriegszeit nur ols ein cleut'

liclrcr Rtickschritt zu bezeichnen isl" (S. 233).

Einen nachhaltigen Durchbruch bezüglich der Kindstötung schuf man in

Preußen - und damit greifen wir der Zeit,umwelche es sich in diesem Bei-

trag handelt, um Jahrzehnte vor - mit dem ,,Allgemeinen Landrecht" von

1794. Dieses galt,,rrls d.ie bedeutendste gesetzgeberische Leisttutg des atf-
geklärten Absolutism4s" (Michalik, 1991, S.239). Darin erstreckten sich
die Bestimmungen zur Kindstötung ,,auf rund 100 Einzelparagraphen, die

u r H cilft e t, o rb e t t g e nd en, d e n S t raJb e s t immun ge n v o ran g e st e llt e n p ol ize i -
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lichen Malhrctlmten gev,ichnet tilüren". Solcherart wurde ein ,,Foku.syvecb
sel von der Bestrctftmg ur Verhiittutg von Delikten " (ebd.) vollzogen.

Die Autorin (vgl. S.287) betont zusammenfassend, dass die preußischen
Gesetzesmaßnahmen als Höhepunkt in Bezug auf die vorbeugende Ver-
hütung von Kinclstötung zu würdigen wären - vor allem das Allgemeine
Landrecht von 1794. Darüber hinaus hätten sie auch ein Musterbeispiel für
eine staatliche Interessenpolitik abgegeben, welche zumindest theoretisch
zur Revision und Liberalisierung überkommener christlicher Sittenvorstel-
lungen führte.

In ihrem über Preußen hinausgehenden Rundblick resümiert sie knapp: ,,ül
anderen Staaten waren Verordnwtgen ergongen, nach denen die ,(lrtqucht'
diskret, ruüer Ausschluss der Öffentlichkeit gealutdet werden sollte (Öster-
reich 1769 wtd Sclweden 1778) " (S.288).

4 Zur allgemeinen Situation in Osterreich.

In den ersten Regierungsjahren Maria Theresias war die Rechtssituation in
den österreichischen Ländern durch eine Vielfalt verschiedener regionaler
Rechtstraditionen (Rechte der Länder, der Grundherren etc.) gekennzeich-
net. Die Regentin erkannte die Notwendigkeit einer vereinheitlichung der
Gesetzgebung für die österreichischen Erblande. In großem Stil ging sie
schließlich daran, legistische Reformen einzuleiten, und richtete u. a. im
Jahr 1752 eine Kompilationskommission zur Kodifikation des Strafrechts
ein. Als deren Ergebnis wurde ,,am 3I.Dezember 1768 ctie ,constittttio
criminalis Theresiana'a [im Folgenden: ccrh] publiziert, mit I. Jcinner

Das ,,heterogene Länderbündel", über welches Maria Theresia herrschte, verbanden
zu Beginn ihrer Regentschaft ,,keine gemeinsantert Behörclen, keine einheitlichen Ge-
setz.e. kein genteinsatner höchster Gerichtsho.f, keine gemeinsame Krone, nicht einmal
ein gemeinsanter Name" (Stollberg-Rilinger, 2017, S.766; die Anregung zum vorlie-
genden Beitrag verdanke ich der Lektüre dieses ausgezeichneten Buches). In derZeit
Maria Theresias begann die Entwicklung in Richtung hin auf einen zentralen Staat
mit einer einheitlichen Staatsidee.
Die Theresianische Halsgerichtsordnung war nunmehr alleinigc Grundlagc dcs Straf-
und Strafverfahrensrechts für Böhmen und die Erblande (Erzherzogtum ösrcrreich
unter und ob der Enns; Innerösterreich mit Steiermark, Kärnten und Krain sowie vor-
derösterreich mit Tirol und vorarlberg); sie galt nicht für ungarn, die Niederlande
und die italienischen Territorien. Ihr Ergebnis wurde in der aufgeklärten Öffentlich-



ll M.qnra THERESIA TOPPT Pssra,lozzt l5

1770 trat sie in Kraft" (Hammer, 199'7, S.33). Das Delikt des Kindsmor-

des, wurcle clarin in Artikel 87 abgehandelt: ,,Vtn clent Kinclen'ertluuto,

ocler Mr,trcltlmt, so cm neugebohnten Khtdem besclüelrct" (CCTh, 5.236-

240).HlLmmer (1997, S.27 f.) beschreibt das besagte Delikt im Rahmen

der österreichischen Strafrechtsentwicklung eher knapp. Die,,The reiiani-

sclrc Hnl.sgerichtsordrnfttg" stellte insgesamt keinen Fortschritt in der ös-

terreichischen Strafrechtsentwicklung dar; sie erntete in der aufgeklärten

Öffentlichkeit vielmehr ,,beiJ3enclen Spott" (vgl. Stollberg-Rilinger,20IJ ,

5.720-726, hier S. 72 I ).

Als Beispiele ftir eine rtickwärtsgewandte, bereits überwunden geglaubte

Strafpraxis konnten für das in Rede stehende Delikt die Paragrafen fünf

(,, B estrffitn g clie s e r M is sethat ") und sechs (,, B escftw e rende U mstciltde " )

der CCTh gelten: $ 5: Hatte eine Mutter ihr Neugeborenes durch eine ab-

sichtliche Tathandlung getötet, sollte sie ,,rnit dent Schvverd hingerichtet,

nach cler Enthaupttutg ihr Körper ins Grab geleget, ein Pfahl durch das

HerZ geschlagen, rmcl sodann verscharret werden" ($ 5/l). Kam das Kind

durch vorsätzliche Unterlassung der Kindsmutter ums Leben' war eben-

falls der Schwertschlag vorgesehen, allerdings ohne die vorhin angeführ-

ren Verschärfungen ($ 5/2); dies galt auch für Mittäterinnen und Mittäter

($5/4). Konnte die Kindsmutter hingegen ,,auch in cler strengen Frage"

eine glaubhafte Entschuldigung bezüglich ihrer Unterlassung beim Tod

des Neugeborenen anführen, war sie ,,willkiirlich nach Gestalt der Sachen

keit höchst missgünstig aufgenommen. ,,Sie enthielt immer noch das gcmze Spektrum

cler vonnoclernen Gröuelstrafen, vom HerausrcdJett cler Zunge bei Gotteslcisterung

äber Abhacken cler Hatrcl bei Meineid tutd Feueftod bei Pakt mit dem Teufel bis hitt

z.tun Zwicken rrit gliihenelen Zangen, Rcidem wul Vierteilert bei Majestcitsverbrechert"
(Stollberg-Rilinger, 2017, S.720 f.). (Zur weiteren damaligen Diskussion in Öster-

reich über Folter und Todesstrafe bezogen auf die ,,Theresiana": siehe ebd., s'123-
726.).
Für die Behandlung der gegenstäncllichen Thematik werden in diesem Beitrag folgen-

de drei Rechtsquellen herangezogen (hier in chronologischer Reihenfolge genannt):

l.:CodexAustriacus,Bd.VfürdasPatentvon 1743;2.: Kropatschek.Joseph(Hrsg.):
Sammlung aller k. k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780. Sammlung

III Gesetze und Verordnungen 1755-1759, für die Verordnungen Nr.4l5 und 416 von

1755;3.: Constitutio Criminalis Theresiana (CCTh) von 1768.

,,Kinderverthun" meint ,,schwangerschaftsabbruch/Abtreibgng" (vgl. $ 4); auch:

,,Vertilgung der Leibesfrucht" (vgl. $ 8). Beide Delikte (Schwangerschaftsabbruch
und Kindsmordfinfantizid) werden in den besagten Gesetzen begrifflich nicht streng
getrennt.
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Es ist davon auszugehen, dass die genannten Verschärfungen eher '
Abschreckung dienten; de facto dürften sie nicht zur Anwendung

Die Todesstrafe hob allerdings erst Josef II. l78l auf (vgl' Hammer'

schäffit; ocler gelintler 4t bestraffiil " ($ 5/3). Als erschwerende Umstände

($ 6) galten, wenn die ,,Untlnt öfters begangen", ,,das Kind ofurc vorhin

ertheilte Tattff tuns Leben gebracltt" oder ,,die Morclthat nüt besonderer

Gransantkeit vollbrachf " wurde. In solchen Fällen wurden ,,der Tlrciterirt

Hcutrl, turl Kopf abgeschlagen, soclanh beydes attf das Rad gestecket; Ietz-

teren Falls aber dieselbe mit gliiendenZcmgen gelwicket, oder in anderweg

clie Todesstraffe versclüirffet" ($ 6).' Mildernde Umstände waren für min-

derjährige Mädchen vorgesehen (vgl. $ 7).

5 Maria Theresias vorgabens von 1755 und das ,rNeue" in

der CCTh von 1768

Die bisherigen Ausführungen lassen also nicht darauf schließen, dass die

CCTh besonders neu oder fortschrittlich gewesen wäre. Das oben ausge-

,theoretisch" zur
gekommen sein.
1997, S.34). Sie

wurde aber unter Franz II' (I.) wieder eingeführt'

Dass Maria Theresia in diesem Beitrag in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal

zugewiesen bekommt, obwohl natürlich ihr Stab von Beratern für die Ausformulie-

,,rng uo1 Gesetzen zuständig war, erklärt sich aus ihrem absoluten Herrschaftsan-

spruch, der sich in der rechtlichen Materie besonders ausdrückt: Sie nahm ,,ihre eige-

n" Rott" als höchste Richterin und Gesetzgeberin ihrer Länder dagegen umso ernster"

(Stollberg-Rilinger 2017, S.715). Besonders deutlich wurde der absolutistische Ge-

staltungsänsp.u"h i- legistischen Bereich bei Joseph II. Er verweigerte bspw. dem

von der Kommission bezüglich des Kindsmords erarbeiteten Vorschlag seine Zustim-

mung, so dass dieses Delikt im Josephinischen Strafgesetzbuch von 1787 nicht auf-

scheint, sondern unter Verwandtenmord geregelt wird. Das Delikt findet sich wieder

im Franziszeischen Strafgesetzbuch 1803, im Strafgesetzbuch 1852 und schlussend-

lich als $ 79 im Strafgesetzbuch (S[GB) von 1974 (vgl. Hammer,1997, S. 38 ff')' Sie-

he zum neo-absoluten Herrschclvcrstäudnis au,Jh das Vcrhaltcn dcs Kaisers bezüglich

der Durchsetzung der Gleichstellung von unehelichen mit ehelichen Kindern (s' u'

Anm. 12; vgl. Leineweber 1978, 5.242).

[Das SIGB von 1914(BGBI. Nr.60i 1974) sieht gem. $79 für die ,,Tötungeines Kindes

bei der Geburt" als Strafrahmen eine ,,Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren"

vor; seit 1.1.2016(Bctsl. lNr. ll2l2015)giltalsStrafrahnterr: ,,Frciheitsstrafevon

sechs Monaten bis zu fünf Jahren". Babyklappe, anonyme Geburt, Adoption dürf-

ten überdies keine endgültige Lösung dieser Problematik sein; sie sollten als wichti-

ge Stationen auf dem ting"i Weg beim Aufbau einer gesellschaftlich verantworteten

Mutter- bzw. Elternschaft betrachtet werden.l
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führte Beispiel Prenßen belegt zunächst ftir das Kindsmorddelikt viehnehr

clie agch sonst geiiußerte Riickständigkeit des Theresianischen Strafgesetz-

brrches von 1768 (vgl. Artnr.4). Doch Hatltuler (1991, S.34) verweist iu

ihrer Analyse altch auf clie zwei gegeniiber der bisherigen Gesetzeslage

nen aufgenommetlen Paragraf'en acht und nettn in Artikel 87. Diesei be-

fassten sich rnit den Ursachen des Kindsrnordes, tnit möglichen votbeu-

genden Maßnahmen uncl dem Umgang der ,,Obrigkeiten" mit diesem Ver-

brechen. Unter Berufung auf einschlägige Literatur (vgl' dort Anrn' 26)

hebt sie het'vor, dass manche der Bestimmllngen in diesen beiden Para-

grafen als ,,einZigartig irt der Strcfge,setz,gebtmg" bewertet wr.rrden. Die

Äutorin betont zwar clie Bedeutung des ,,NeLLetl', ,,Eirt7.igartigen", bringt

aber keine Belege ftir die Entwicklung dieser Neuerungen in der bisherigen

Strafrechtsentwicklung in Österreich bei. Diese finden sich direkt - ttnd

darauf für die sozialpäclagogische Historiographie aufmerksam zu machen

ist das zentrale Anliegen cles vorliegenden Beitrags - in zwei Verordnun-

gen" Maria Theresias aus clem Jahr 1755 (Nr.415 und 416) (Kfopatschek

tzgz, iti, s.248-256; vgl. auch Stollberg-Rilinger, 2011, s.290 f.) sowie

inclirekt in einem Patent aus 1743.'u Die Beweggri.inde für:die Haltung Ma-

ria Theresias vermutet Stollberg-Rilinger (.2017, S' 291) weniger im Wohl

der unehelich schwanger gewordenen Frauen als vielmehr in der ,,Retturtg

Die Ter.minologie in clen Gesetzesquellen ist uneinheitlich: hn Text von 1743 finden

sich die Begriffe,,Verordnung"uncl ,,Patent"; die Quelle,,4l5" von 1755 wurde als

,,Patent", jene am selben Tag erlassene ,,Nr. 416" als ,,Verordnung" bezeichnet. Diese

Begriffe werden im Folgenclen synonym verwendet bzw. übergeordnet auch als ,,Ge-

setzeslnaterie" oder als,,Gesetz" bezeichnet.
r') Hier ist die wichtige ,,Vorläufer"-Verordnung aus dem Jahr..l743 (18'Oktober) zur

,,Kindermclrclsstrirfe - Verschärfung" ftir das ,,Erzherzogtum Osterreich unter- und ob

cler Enns" zu erwähnen (vgl. Leuchtenrnüller-Bolognese, 1981, S. 205 ff.). Diese war

im Wesentlichen als Erinnerung an clie Niederösteneichische Landesgerichtsordnung

( l6-5Sy s14 an weitere Patente von 1734 und 1736 gedacht. Die grundlegende Tendenz

rvar, rvorauf clie Bezeichnung hinwies, an Strafverschärfung ausgerichtet: dass also

Kirrdsmörclerinnen ,,rnll tlem Sclu,erdte votn Leben z.uttr Trttle hingerit'htet" wetden,

sie bei Strafverschlirfuug (bspw. wegen besonderer Grausamkeit oder Wiederholung

del Tat) zusätzlich mit ,,Hurulablttuten'' bzw. Zwicken ,,nit gluenden Zattgert" vor

cler Enthauptung zu bestraf-en waren. Ebenso sollte nicht ungestrafi bleiben, wenn tlie
Schwangerschaft verheirnlicht bzw. von Mitwissern nicht angezeigt wurde, was atls-

drücklich auch clie Kindsväter betraf und ebenso die Obrigkeiten und Richter, wenn

sie nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend vorgingen (Codex Austriacus, V
s. t40 f.).
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der Seelert Neugeborener". Ob aber nicht doch auch eine Aufwertung der

Person der jungen Mi,itter eine Rolle gespielt hat, sollte nicht völlig ausge-

blendet bleiben.

hn Folgenden werden die in Rede stehenden Gesetzestexte von 1755 und

1768 unter Einbeziehung cles Patents von 1743 abschnittweise paraphra-

sierend vorgestellt und hinsichtlich der wesentlichen Aussagen verglichen'

5.1 Die Verorclnung Nr.4l5 vort 1755

Das Patent vom 13. Oktober 1755 bezüglich der ,,Verhtinmg von Kinder-

ntorcltlrcüerz" (vgl. Kropatschek, 178'1, 5.248-253) eröffnete die Proble-

matik des Kindsmords mit dem Hinweis, dass das Bemühen, die Schwan-

gerschaft zu verleugnen, häufig zur Tatbegehung führt: ,,Da clie rnehresten

kinrlrrrrorclthaten ihren UrsprLtng vott daher nelunen, weilen die Kinder-

mörderinnert ihre scltwangerschaft verscltwiegen halten; dahero tmt die-

sen vorzubeLtgen, tmcl den ztt Fall gebrachten Personen alle ursach z'ur

Ve rlatt gntm g ihre r S chw cm g e r s chaft zu b e ne ltnrc n 

"'
Dazu wurden nähere Einzelheiten in acht Punkten ausgeführt (vgl'

s.24g f.). sie werden im Folgenden kurz dargestellt und erörtert:

l. Machte die Schwangere ihren Zustand den Eltern etc. bekannt, so erfolgte kei-

neöffentliche,sonderneinegeheimeBestrafung,diegeringausfallensollte;
ansonsten war eine strenge Bestrafung vorgesehen:

,,sollendieienige(...)geschwächteWeibspersonerl,welcheihreScltwanger-
sclrft ihren AelteÜt, Freturclen, ocler sonst iemand verltilSlich entdecket, ntit

keiner öffentlichen Bestrc{nng angesehert, sonclent in Geheim auf leidentliche

Art bestrctfettt , iene etber; welche ihre sclwangerschctft verlrchlen, nicht nur

wegen getriebener (Jnzuclt, sonclern auch wegen vertuschung ihrer scltwan-

geischctft rnit einer Ernstgemessenen Strctft beleget werden" '

Besondere Beachtung verdienen die Punkte zwei und drei:

,,Damit aber clerlei gesclnvtichten weibspersonen ilre ullTuspäte, wtd unzeiti'

ge Schamhctfiigkeit benonunen werde; so sincl

rr Strafen waren üblicherweise körperl iche Strafen untl reiclrten von z. ß' cincr mchr

oder weniger harten Züchtigung bis hin zur Vollstreckung der Todesstrafe' Sie wur-

den i. d. R. aus generalpräventiven und sozialdisziplinierenden Gründen öffentlich

(coram publico) ausgeführt. Eine Bestrafung ,,in Geheim" erfolgte unter Ausschluss

der Öffentlichkeit und stellte eine mildere Form der Bestrafung dar
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2. ulle turtl ietlt,gt,.sclrtvttnte IIt'l'ttunntett bai ihrt:n Eileqlflichtt'rr t't'rltuttdctt' tlie

ilttrctt .sit.lr t,t:r.lrttucttdt', tgul iltrc Itil.t'':ttr Gt'ltrrrl rut.sut:ht'tttl<'Wt'iltsPertrtrtt'n,

u,L,ltr,irtr, trtrtl t,ct.st'ltu.'rr,rr'rt :.tt ltttltt'tt, tttttl srtlcltt' tti<'tttttntlctt lx'i stt'ul't' dcs

M r' i r r a i I t's :.t t r t.ll e r t lttt rL' t t'

.1. slrrri rirt(lt st. MLtia,stüt gt,trt,ig,t, dit' g,t"s<'lnt'iirtg,crtart weibspersttrtt'rt, welclß

t,,rt iltrt,rt Bttltlt'nr tlttrcfi [:ltali,qutrg, rti<'lü v'iaLlt'r:tt Eltrt'tt gt'ltrtrcltt vt'rtnlgt'

s()tt.\ten ctltcr siclt eltrlich t,crltttltett, uuclt iltra Sr'ftu,art.qcrschttfi niclft vcrtu-

st:lrct ?.tt httbert ervt,ai,sert kijtutot, nelt.st ihrem Kind tltrrt:lt Ertheiluttg, cines Di-

ltlprrrs wietlerttnr irt tlett Sttutl der Eltrt' lrcrlttstelIert, \r'es'\enl1\'eg,e.n lie'seLbt'

5ia.ll fiei rleu Lurttles.stellen (utT.tttttelden, ttntl die mittellose srtlt'he alentgeltlidt

i.It L'rlt(tlt(n l111ltett u'ertlen ("')"'
Der Irrhalt dieses Passus wtlrcle bereits ittl Patetlt nlls dem Jahr 1743 (siehe

Anm'9,10)inweserrtlichenGrunclzügenvorgefonnt:Diesessolltenänrlich
,,rrtit clant Bq'sttt?.e krtrrclgcntttcht tt'ttftlen' dct/3 Wir hing'eg'ett tLQCh (lem Bcispiele

Llrtserer glttrreiclrcrt vorftiltren rtic]ltl tngeneigl seltl vvertlen, tletr gescltv'ängcr-

rctt weibspersotlen, u,ek'1rc t',n ihren Briltlem clurch Eheligwrg rtit:ltt wieder 7'u

Eltren gebrttr]ltt w,0rcleil, sottst tLlter sich eltlit'h \)erh(illen, neb'st ihrent Kincle

tlurclt Ertlte ilulg t'irtcs Diplorrrutis tt'it'dt'lurt flen stutij cler Ehrc herztr'stellett"

(Codex Austriacus V S' l4l)'
Eine völlige Gleichstellung von nicht ehelichen Init ehelichen Kindem war

damit wohl nicht intendierl.rr wohl aber konnte eine solche Maßnahme zu-

rr Die Gleichstellung von unehelichen mit ehelichen Kindern gestaltete sich in Oster-

reich als langwieriger Prozess: Kaiser Joseph II. unternahnr einen erstcn masslven

Vrrstoß: Als,,genulet'u ret'olutittrtiire Mr$truluttert clie er rrrit der Krufi seirter kui-

sarlit:ltett Atttoritdt geg,ett tlen erbiltertert Widerstar rcl der,qesutrttett G esett geltuttgs'

kontrrtis.;itttt" zugunsten unehelicher Kinder durchsetzte (Leineweber. 1978, S 242)'

ri,urclen in clen $$ l-5 his 17 cles IV. Hauptstückes des Josephinischcn Gesetzbuchcs

tlic uncheliche n Kinder tlen ehelichen rveitestgehenil gleichgestellt. Unrnittelbar nach

dcrn Ttrcl des Kaisers karl es zu einer Rücknahme dieser Bestimmungen (detai lrcich

\4'esener, 1976, S. zl t'.). Die viillige Gleichstellung wird erst ab den I 97Oer-Jahren

cnrlgültig in Angril'l' geno mnren. Das BG iiber die ,,Neut'rrdnung der Rechtsstellung

dcs unehelichen Kincles" (BGBI. 19101342) hebt die Ungleichbchandlung mit eheli-

chen Kindern aul. Im $ 155 ABCB wird der diskriminierende Satz- gestrichen ,, Die

urrehelichen Kinder genie!3en nicht die gleiclten Reclte rrtit tlen elrcliclten " (Ent'

1997, S..l). Das Kinclschaltsrecht-Andcrungsgesetz von l9il9 (BGBl. l9tt9/162) be-

trndet die ex lege verfiigte Vlrgabe, mit cJer Geburt eines unehe lichen Kindes autonla-

tisch das Jugentlamt rnit clerr Obsorge z-u betrauen. Weitere Schritte der Glcichste llung

im Erbrecht lirlgten Uncl schließlich beseitigt das Kindschafts- u nd Namensrechts-

Anderungsgesetz (BGBl.20l3/l5tim ABGB die Untcrscheidung von ,,ehelichen" uncl

'.unehelichen" Kinclern - bspr.v. auch bezüglich der Obsorgebesti mmungen von nicht

verlrcirate ten Eltern ($ 111(2)):es spricht nur mehr von ,,Eltern" und ,,Kintlern"
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nächst einem möglichen Kindsmord vorbeugen und so die Überlebenschan-

cen von unehelich Geborenen verbessenl. Daneben trug dies auch zu deren

gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Besserstellung bei, da Beschränkungen

im Erbrecht oder hinsichtlich der Berufsausübung von unehelich Geborenen

verringert werden konnten. rl

Eine ,,Ehrent,er,uriltntn|" wurde jenen, welche Schwangerschaft und Geburt

verheimlichten, nicht zuteil (vgl. S. 250)'

4, Darüber hinaus waren jene ,,verhehler ocler vertuscher tler schwangerschcft"

und insbesondere ,, iene, welche zur vertusclrung der schwangerschctft Bei'

stand leisten, ohne versichert zu sein, da/3 ar ge.fahrlosen Niederkunfi das

Behörige t,eranstaltet seie, yvann sodcmn ein Kindermord erfolg,et, mit ernstg,e-

tnessener StrcLfe zu belegen" (S. 2-50)'

5. Eltern, ,,und besonders die Müner welche ihren Töchtern einen allzu freien
(Jmgang mit ihren Buhlern 7estatterl,, bezüglich der Niederkunft aber nicht

vorsorgten oder die schwangerschaft vertuschten, waren ,,nach Ennessuttg

des Gerichts zu bestrafen; iedoch sollen die Aeltern' wann sie zur sicheren

Nieclerkunft ihrer Tochter die behörige obsorge tragen, nicht verbunden sein,

rlerenseLben Scftwcmgerschafi zu enljecken". Trafen sie keine entsprechende

Vorsorge, machten sie sich schuldig und strafbar'

Den Grund vieler Kindsmorde sah man offensichtlich darin, dass die

Kindsväter die geschwängerten Frauen verlassen haben. Dies betraf den

Inhalt von Punkt sechs:

6, ,,Die Kindesväter selbst, welche clurch Verspreclung der Ehe, oder doch in der

Hofnung weibspersonen zum BeischLaf verführen, nach deren schwtingerung

aber seLbe entwefler boJ3haft verLassen, oder doch ut ihrer küniiigen Nieder'

kunft, und Versorgung ihres Kincles das Behörige ihrer Schuldigkeit nach nicht

urrnnrtoltrr, mit einer spinnhaus- ocler herrschaftlichenarbeit Imeint: Arbeit

Als Bonmot sei ergänzt' dass erst im Jahr 2013 im $ 162 ABGB, der die,,Eheliche-

nerklärung" eines unehel ichen Kindes abhandelt' aus tlettt SaLz ,,.ZLt tliesem Ettde be-

rlarf es keiner besonderen Begürtstigttttg ctes Innclesfiirsten, wodurch das Kind als eüt

eheliches erkkirt wird" der Passus ',des ktnde sfürsten " gestrichen wurde. Solcherart

schlietit sich der Kreis zu 1143bzw' 1155 (Wichtige Hinweise zur aktuellen Entwick-

lung verdanke ich Herrn Mag, Josef Hieb l; Magistrat der Stadt Wien - MA I I - Amt

für Jugend und Familie.)

,,unehelich ceborene" hatten gegenüber ihren vätern und väterlichen verwandten

kein Erbrecht. Sie konnten in jener Zeit weder ein Handwerk erlernen noch Meister

werden oder einer Zunft beireten (vgl. Schulz,20l7, s. 147); auch die geistlichen

weihen blieben ihnen verwehrt bzw. waren nur gegen Dispens zu erlangen.

rl
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.fiir.clie ÖJfentlichkeit; cl. A.l, ocLer utrch einer curclerrt tlem Verbreclrctt ctrtg,e'
' 
ntessenetl Bestru.ftng beleget werden srtllen" (S' 25 1l'

Gleiches war für Kupplelinnen und Kuppler vorgesehen'

7. Dieser Punkt verfi,igte, class wirts- und Hausleute, welche von der Schwanger-

schaft Kenntnis hatten, diese ,,so viel nüglich, in Geheitn tlen Aeltern utrcl vor-

ntiirtelern, Anveryvcmcltetr, Httttsvütern, otler Miitterrt ttrtzrtzcigett" verpflichtet

waren; Lrnterließen sie solches und war eine sichere Niederkunft nicht gewähr-

leistet, waren sie ,,nctclt Ernressen cles Gericlüs 4t bestrerfen" (S' 252)'

g. In diesem letzten Abschnitt des Patents Nr.4l5 aus 1755 wurden die "Ob-

rigkeitert" und ,,vorgesetzte Richter" in zweifacher weise angesprochen: zu'

nichst wurde ihnen ,,exentplarische Bestntftutg" angedroht' sollten sie entspre-

chencl clen vorgaben ,,clie erforclerliche Gerecltigkeit (.") nicltt atlnriilistrie-

ren.,,lnd,,ztu.VerlüittmgallerfiirclieLeibesfruclübesorglicheniibelnEfolgs
vorzttkeltrert tuüerl.crssen". Darüber hinaus war ihnen ,,ernstlich anbelohlen,

tlerlei g,escltu,üclüen weibspersotten, clontit sie nicht h Kleinmütlügkeit verftil-

Ien, ulie tltunliche Hilfe zu leisten". Ferner hatten sie ,,gencnL fru] excurtinie-

rert,,, wer von der Schwangerschaft oder dem eventuellen Kindsmord gewusst

hatte,

,,dcurtit alle aru cliesent ocler ienem einige Schulcl trctgende zur gehörig'en Be-

str(tiuxg gezogen werclen könrrcn. Dcfeme aber derlei scltwangere weibsper'

,o;,ru ä,iin1'eiwiltig bei Gericht ctngäben, cliese sollen niclü rutr gelincler' mtcl

wie ltier obert schort s t. rlie vorsehtutg gesclrchen, bestrofet, sondent auch

ttctch Bescltctffenheit cler (Jmstänclen clerselben zu detn, vvos Rechtens ist, wider

clen Brliler scliletutig verholferu werclen" (S' 253)'

Dieser Passus wurde in den s 9 Aft. 87 der ccTh verschoben (s. Abschn' 5'4)'

5.2 Artikel 87/ $ 8 im Theresianischen Strctfgesetzbuch von

1768

Die Verordnung Nr.415 aus 1755 bereitete im Wesentlichen $ 8 in Artikel

87 der CCTh von 1768 vor (vgl. S.239 f.). Dort fasste man in $ 8 einleitend

aufgrund ,,cler bisheyigen E(hfurenheit" drei hauptsächliche Gründe für

den Kindsmord zusammen:

l. ,,Die zlurt Fcill gebrctchten Weibspersonen [fiirchten] die iluten bevorgestontle-

ne öffettliche Schcmdstrnff",r".
2. ,,Sie Igertthenl in Kleinmtfih rmcl Verzweiflwtg, weilen ilre Buhler sie treulos

verlussen".
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3. Sie hegen clie Hofuung, ,,cla!3 ihre schwangerschaft grinzlich verborgen seye,

tutc] dt'rrch Vertilguttg ihrer Leibesfrucht verhüIlet bleiben möge,,.

Bezüglich des zentralen Anliegens der vorbeugung wurde zur weiteren

Erläuierung im ,,Vorspann" folgende Formulierung gewählt:

,,wir [sind] zwar keinerdings gesinnet, das Laster der Ünzucht, durch welches

Gott so sehr beteidiget wird, ungeahndet dahh gehen zu lassen, sondern wir wol-

len vielmehn daJ3 solchem Übet aq all-mögliche Weise gesteuret, und gebührend

abgehüffet werde. Damit aber den vorbemeld.eten AnlaJ3gebungen nach Thunlich'

rult vo-igebogen, und alles, was nur die Verheelung der Schwangerschafi verur'

sachen kann, aus dem Wege SeraLtmet werde, so ordnen Wir hiemit, datS Erstlich:

die aus menschlicher Schiachheit zum Fall gebrachte Weibspersonen' welche ih-

re schwangerschafi ihren Eltern, Freunden oder sonst Jemanden verkil3lich ent-

decken(...)mitkeineröffentlichenBestrafungangesehen'sonderningeheimauf
eine leidentliche Art bestraffet werden sollen"'

Darüber hinaus waren ,,Hebammen bey ihrer Eydespflicht verbunden (.. '),

die ihnen sich vertrauende, unrl ihre Hü\ff zur Geburt ansuchende weibs-

personen geheim, und verschwiegen zu halten, und solche Niemanden bey

Straffe des Meineydes zu offenbaren'"

,,Andertens.. waren ,,die Zuhalter'|, und Kindsvtitter welche durch Ver-

sprechung der Ehe, oder sonst weibsbitder zum Beyschlaf verführen" ' die-

se ,,nach-der Schwcingerung boshaft verlassen" und sich der Versorgungs-

pflicht ihres Kindes entzogen, nach ,,$ 5 vers. 4 (...) mit einer empfindli'

ihen Leibesstraffi" zu belegen, wie etwa ,,GeftingniJS' Anstellung auf eine

Zeit zur öffentlichen Arbeit" ($ 5 vers' 4)'

Und schließlich wurden drittens jene Personen (2. B. Hausleute, Diensther-

ren), die von der Schwangerschaft wussten, gehalten, ,,solche zuförderist,

so viel wie möglich, in [eheim den Eltern, Vormündern, Anverwandten,

Hausvättern, oder Huusntüttent anzuzeigcn"' Sollten diese darüber hin-

aus befürch ten, ,,da!] zur Niederkunft keine Fürsorge getragen werde, sol.

ches der weltlichen Obrigkeit, oder Gericht zu entdecken verbunden seyn;

widrigen Falls aber nach MaJSgab des obigen $5 vers.4. einer willkürlich

gn*nirrnun Straffe unterliegen sollen." Den Eltern wiedentm wtlrde auf-

letragen, ,,daJJ sie nach geschehener Sache wider die geschwcichte Tochter

ra Die Formulierungen in diesem Absatz legen nahe, dass durch dieses Gesetz auch Pro-

stituierte angesProchen waren.
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richt allzttlnrt vetfrthren, und chtrch ilre überntcit3ige Strenge 4r derensel-

ben Kleinnuüh, verltt,eiflun,q, mrl bösen Folgen keüte ursach geben, sort-

clern vielntelr 4t cleren sicheren Niederktutft du5 Nötlige be.sorgen v'er'

flen.

5.3 Die Verorclruurg Nn 416 von 1755

Die Verordnung Nr.416 von 1755 (Iftopatschek, 1787, III, 5.254-256)

lässt sich als Vorläufer für Paragraf 9 in Artikel 87 der CCTh von 1768

verstehen. Als Instruktion richtete sie sich mit ihren sechs Abschnitten an

die Obrigkeiten und Richter, ,,wie dieselbe insktinftige zur Vorbiegung mtd

Urtterbrechung des dermalen so sehr in Schwtutg gehenden Srausamen

Lasters cles Kinderntordes sich ztt verhalten haben" '

Die ersten drei Abschnitte bezogen sich auf die Eltern bzw. deren ,,Efzie-

hungsmethoden": So sollten Obrigkeiten und Gerichte darauf achten, ob

EltÄ, deren Töchter ungewollt schwanger wurden, ,,clieselhen entweder

g,ar ZLt hart holten, uncl tiber die MaJS strafen". Den Beamten waren kei-

ne strengen Strafen erlaubt. Sie waren bei Strafandrohung gehalten, die

schwangeren Frauen zwar abzumahnen, solches aber nicht in der Öffenf

lichkeit vorzunehmen, um die Frauen nicht zu beschämen. Jedenfalls war

ihnen nachdrücklich aufgetragen, den Gebärenden und ihren Kindern ent-

sprechende Hilfe zu leisten. Auch den um ihre Ehre bemühten Eltern hatten

sie unter möglichster Geheimhaltung die nötige Hilfe zu gewähren.

Die nächsten beiden Abschnitte thematisierten,,clen Unterhaltfür die zum

Falle gekommene Weibsperson mit ihrem Kincle." Dazu wurden in Ab-

schnitt vier zunächst der Kindsvater und dann dessen Eltern angehalten.

Sollte sich dies als nicht möglich erweisen, hatten die Eltern der Gebären-

den einzuspringen. Die Gerichte waren angehalten, ihnen ,,auf das kürzeste

und schlewtigste" zu einem ,,vollkomtnenen RegreJS" zu verhelfen.

Bestand allerdings ,,allseitige Mittellosigkeit" oder betraf es eine ,,ganz

fremde Person", die ,,wegen cler gar zu nahen Niederkunft in ihr Heimat
niclt geschoben werclen köruüe, in solchem Falle wird die Gemeinde des

Orts [ltier ist gentetnt: die Ortsgemeinschaft bzw. die Bewoluterschaft eines
Ortes; i. d. R. aber wohl auch die Grtmdherrschaften; d. A.l etner derglei-
chen Persort, wie d.as IJnterkommen, so auch andere nöthige Hilfe und den

Unterhalt samt d.em Kincle, fiir die Zeit des Wochenbettes, wtd so weit, als
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es nach bitliger ErkenntniJ3 der Obrigkeit nöthig befunden werden wird,
gleich anderen Ortsarrnen unfehlbaa und nothdürftig verschlffen."

Ein nochmaliger ausdrücklicher Verweis - auch an die Geistlichkeit -,
Strafen ,,gänzlich [zu] unterlassen, und nur rnit geheimer Ennahnung (' ' ')
leidentlich bestrafen", erfolgte im sechsten Abschnitt. Es war auch darauf

zu achten, ,,bei anderweit verspürendem Wohlverhalten solcher Personen

allen unter gemeinen Leuten sonst gewöhnlichen Vorwurf (".) abzuhal-

ten." Dies lässt sich als abgeschwächte Form der in Verordnung415/3 ver-

fügten,, Ehrenv e rwahrung" interpretieren.

Eine entschiedene Klarstellung bildete den Abschluss: Es war bei ,,schar-

fer Ahndung untersaget, und.verboten", von den betroffenen Frauen

,,Geldstrafen oder andere Geldakzidenzien zu nehmen".

5.4 Artikel 87/ S 9 im Theresianischen Strafgesetzbuch von

1768

Dieser Paragraf (vgl. CCTh S.240) umfasste vier Absätze und betraf die

Tätigkeiten der ,,Civil-Obrigkeiten" und Richter. Erhielten sie Kenntnis

von der Schwangerschaft einer ledigen Frau, hatten sie erstens ,,so viel

möglich, in geheim", in zweifelhaften Fällen auch gerichtlich zu ermitteln

und dafür zu sorgen, dass

,,darüber das weitere zu Verhütung allen wider die Leibesfrucht besorglich üb-

len Erfolgs vorgekehret werden solle. Wobey Wir den Obrigkeiten, und Gerichten

zugleich ernstlich eingebunden haben wollen, derley geschwächten Weibsperso-

nen, damit sie nicht in Kleinmüthigkeit verfallen, nicht nur alle thunliche HüIffe

zu leisten, und, da sie ihre Schwängerung freywillig bey Gericht angeben, selbe

gelinder als sonst 4u straffen, sondern auch nach Beschaffenheit der Umstcinden

denenselben gegen ihre Buhler nach dem, was Rechtens ist, schleunig Hü\ff zu

verschuflen."

Im zweiten Absatz sprach man die Eltern an. Sie sollten, wie bereits in $ 8

Art. 87 kurz angeschnitten, ihre Töchter zwat abmahnen, dies jedoch ohne

übertriebene Strenge und nicht in der Öffentlichkeit, um die Schwange-

ren nicht unnötig bloßzustellen, was schließlich auch zur eigenen Ehrver-

wahrung beitrug. Daran hatten sich auch die Obrigkeiten zu orientieren.

Vorrangig war die entsprechende Hilfeleistung bei der Entbindung.
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Der dritte Absatz regelte die Unterhaltspflicht. Diese war zunächst vom

Kipcisvater ztr leisten; bei clessen Unvermögen waren die Eltern der Gebä-

renden clazu attgehalten. Hier war auch clie Heranziehung der Ortsgemein-

,Je zvr Linclelurg cler Not wiederum entsprechettd veranker

,,Bct, rill.yeitiger Mittello,siq,(clt hingeg,t'rr ,sctllt' clcr nothlcitletrcletr scluvurtgerert

Percttn, besgruler5 wenn sie .t'iend, rutcl wegen ulluurcLher Nietlerhu4ft irt ilr Hei-

rnuth nicht gesclutben vverclen könnte, drLs nöthig,e (Jnterkomnrert, Hiilff mrcl Un-

terlrcilt fiir" sie, tmcl do,s Kinel cutf die Zeit cles Wochenbetts, turcl ,soweit es ncrch

bittiger Erkenntnifi cler Obrigkeit fiir nöthig be.finclen vvirtl, vrtrt cler clcLselbstigen

Gerneinrle gleich rmcleren Annen tles Orts m{bhlbu4 tuul bev utsonst ry befulrrert

luth e t rl s c hvv e re s t e r Ve rcu tw o rt urt g v e r s cl tlfbt w e rcle t t' "

Wurden die in den $$ 8 und 9 verfügten Maßnahmen von den Verantwort-

lichen nicht urngesetzt, waren diese entsprechend $ 5 Abs' 4 (z' B' rnit

Gefdngnis oder öffentlicher Arbeit) zu bestrafen'

6 Vergleichende Diskussionen

Die folgende vergleichende Diskussion bezieht sich zunächst auf die ent-

sprechenden Gesetzesmaterien von 1755 und 1768 (6.1). In weiterer Folge

werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse mit den zentralen Aussagen

Pestalozzis aus ,,Über Gesetzgebung und Kindermord" - in erster Linie

bezogen auf die Verordnungen aus 1755 - abgeglichen (6'2)'

6.1 Vergleich der Rechtsclokuntente von 1755 und 1768

Die leitende Idee sowohl der Patente von 1755 (im Folgenden: Patent 415

und 416) als auch der $$ 8 u. 9 des Artikels 87 der CCTh galt der Vorbeu-

gung des Kindermords. Beide Materien strichen dieses Bemühen ausführ-

lich heraus; die CCTh schlüsselte dieses Detail in der Einleitung von $ 8

etwas differenzierter auf.

Die Ursache cles Delikts sah man zuallerefst im Bemlihen der Beteiligten,
ungewollte Schwangerschaften zu verheimlichen, um Strafen und öffent-
licher Schande zu entgehen. Daraus folgte in beiden Materien fast wort-
gleich, dass bei Mitteilung einer Schwangerschaft durch die Betroffene
diese jedenfalls keine Bestrafung in der Öffentlichkeit (2. B. am Pranger)
mehr zu gewärtigen hatte, und wenn doch bestraft wurde, dann hatte eine
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solche Strirf'e n-rilcle auszufalleu. Ferner war zLr gewährleisten' uncl clarauf

wLlfrle ntehmals hingewiesen. class cler Sachverhalt rnit Diskretion zu be-

hancleln war'. Diesbertigli.,h wttrclen - wieclerttm beinahe wortgleich - clie

Hebamtnen Lurter Eid zur Verschwiegenheit bei sonstiger Strafe des Mein-

eicls verpflichtet. Bei Verheirnlichung cler Scirwatlgerschaft drohte das Pa-

tent 4 t5 allerdings clen schwangeren Fraueu zusätzlich wegelr unzucht mit

deutlichen Strafen.

Beicle Materien machten (Patent 4l-5 r-nnfassendet und nachdrticklicher als

die CCTh) attch klar, dass jene Personen, welche trotz Kenntnis zur Ver-

heirnlichung cler Schwangelschaft beitrugep und nicht ftir eine gefahrlose

Niederkunft sorgten, streng zr'r bestrafen wal'en'

Die CCTh verlangte überclies von solchen Personen, die von der Schwan-

gerschatt Kenntnis hatten, ihr Wissen aktiv auf möglichst diskrete (gehei-

äe) weise den Eltern, vorm1indern, Verwandten etc. mitzuteilen, um sol-

cherart einem möglichen Kindsmord vorzubeugen. Bestand Anlass zur Be-

fürchtung. class für die Nieclerkttnft ttnzttreichend vorgesorgt wttrde, waren

sie verpflichtet, clies cler Obrigkeit bzw. dem Gericht zur Keuntnis zu brin-

gen.

Den Eltern war in beiden Gesetzen klar aufgetragen, ftir eine sichere Nie-

derkunft zll sorgen. Das Patent 415 sah darüber hinaus dann, wenn die

Eltern - speziell die Mtitter - ihren Töchtern einen allzu freien umgang

mit Männern erlaubten, entsprechende Strafen vor' unterstützten Eltern

sie bei ihrer Niederkunft, *"."n sie nicht angehalten, die Schwangerschaft

der Obrigkeit bekannt zu machen. Die CCTh sprach die Mitverantwortung

derMütterbeimUmgangderTöchtermitMännernnichtmehran.

Beide Gesetze (Patent 416; CCTh $$8 uncl 9 Art' 87) problematisierten

fast übereinstimmend eine übermäßige strenge der Eltern und empfahlen

unter Strafandrohung, ihren Töchtern in dieser schwierigen Situation hel-

fend beizustehen. OL OUrigteiten wurden angehalten' durch Eirrflussrtah-

me auf die Eltern die Niederkunft der Töchter möglichst im Geheimen zu

arrangieren, um solcherart einer Ehrabschneidung der Beteiligten in der

Öff"nlti.trteit vorzube ugen. Z. T. wortidentisch wurde in beiden Gesetzen

formuliert, dass Kinclsväter, die sich der Versorgungspflicht ilrrcs Kindes

entzogen, entsprechend zu bestrafen waren;Gefängnis oder öffentliche Ar-

beit (i755: Spinnhaus oder herrschaftliche Arbei0 wurden angedroht.
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1t einem letzten Punkt ging das Patent 415 ausftihrlich aLrf die zweifache

Verpflichtung der Obrigkeiten und Richter ein. Diese hatten unter eKem-

plarischer Strafäntlrohung clen Vorschriften eutsprechende Maßr-rahuren zu

veraplassen und dartiber hinaus zur Verhütung einer Gefährdtrng iles Nett-

gebsrenen beizutragen sowie Hilfe zu leisten; bei freiwilliger Angabe ih-

ier Schwangerschaft sollte - wenn tiberhaupt - die Kindesmutter gelinder

als sonst bestraft werden; tiberdies hatten Obrigkeiten und Gerichte sie in

ihren Forderungen gegen den Kindesvater entsprechend zu unterstützen'

Diese Inhalte flnclen sich in mehreren Passagen nahezu wortgleich itn ers-

ten Absatz des $ 9 der CCTh.

Bezüglich der Unterhaltspflicht stimmten beide Gesetze überein, zunächst

den Kindsvater clazu heranzuziehen. Patent 416 nahrn auch dessen Eltern

in die Pflicht. Davon war in der CCTh nicht mehr die Rede. Beide Ge-

setze sahen aber die Eltern der Gebärenden in der Verantwortung, sollte

der Unterhalt von kindsväterlicher Seite nicht aufgebracht werden. Patent

416 hielt die Gerichte dazu an, der Kindsmutter bzw. deren Eltern zu ei-

lem vollkommenen Regress zu verhelfen. Diesbezi.igliche Hinweise f'ehl-

ren in der CCTh. Beide Gesetze (Patent 416; CCTh $ 9) aber bestimmten

in weitgehend übereinstimmenden Formulierungen, dass sich bei völliger

Mittellosigkeit der Gebärenden die ,,Gemeinde" (Gemeinschaft) des Or-

tes der Gebärenden und ihres Kindes mit Unterkunft und Unterhalt, gleich

den anderen Ortsarmen, anzunehmen hatte. Auch notleidende, nicht orts-

ansässige Gebärende (,,ganzfrenrle Person") waren - in der ccTh: bei

sonstiger Verantwortung für negative Folgen - zu versorgen.

Das Patent 416 nahm schließlich noch einmal Bezr"rg darauf, dass öffent-

liche Strafen gänzlich einzustellen und durch ,,geheime Ermahnung" zu

ersetzen seien. Dabei bezog man ausdrücklich die Geistlichkeit mit ein'

Vielmehr sollten bei Wohlverhalten der betreffenden Personen überhaupt

keine weiteren Vorwürfe mehr zugelassen werden. Eine solche ausdrück-
liche Vorgabe sah die CCTh nicht vor, was in Übereinstimmllng mit der

Eliminierung des Passus Nr.3 aus dem Patent Nr.415 steht (s. u.).

Das Patent 416 schloss mit dem Verbot an die Obrigkeiten sowie Gerichte
und deren Beamte, Geld oder entsprechende Geschenke von den betroffe-
nen Frauen anzunehmen. Die CCTh verlangte indes von den Obrigkeiten
und Gerichten bei sonstiger Strafe die gehorsamste Umsetzung der verfüg-
ten Maßnahmen. Diese nachdrückliche Ermahnung offenbart sehr deutlich
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das Bernühen der staatlichen Zentralgewalt, eine überregionale Rechtsver-

einheitlichung gegenüber clen zahlreichen unterschiedlichen herrschaftli-

chen (obrigkeitlichen) Rechten durchzusetzen'

Die bisherigen Punkte des vergleichs zeigen, dass beide Materien einau-

cler in weiten Bereichen entspracheu utr,J Formulierungen atts den beiden

Patenten von 1755 z. T. wortidente Vorgaben für die Fassung der $$ 8 und

g in Artikel 87 der ccTh von 1768 bildeten. Ein entscheidender unter-

schied bestand jedoch darin, dass die zukunftsweisende Bestimmung in

Nr.3 des Patents 415 von 1755, wonach ledige Frauen, die ihre schwan-

gerschaft nicht verheimlicht hatten, mit ihrem Kind durch ein spezielles

bipto* wiecler in den Stand der Ehre versetzt werden konnten, 13 Jah-

respäterkeineAufnahmeinclieCCThvonlT63fand.Bemerkenswert
ist dies auch deshalb, weil dieser Passus aufgrund eines Patents aus 1743

bereits eine gewisse Tradition in einem offeneren umgang mit der Kinds-

mordprobleÄatik im engeren und mit unehelichen Kindern im weitesten

Sinn äufzuweisen hatte. Daraus dürfte zu schließen sein, dass der Stab der

Berater Maria Theresias, der für die Gestaltung der Patente von 1743 und

1755 zuständig gewesen war, mit weniger widerständen gegenüber Neue-

rungen konfrontiert war, als es die Mitglieder der Kompilationskommissi-

on i"*"."n sind, bei denen es schließlich um das ,,große Ganze" ging: Mit

der Kodifikation des Zivll-und Strafrechts riefen sie zahlreiche Gegner auf

den Plan, die eine Bedrohung ihrer hergekommenen Partikularrechte bzw'

ihrer tradierten Gerechtigkeits- und Strafvorstellungen betürchtetet hatten

und somit umfassende Neuerungen erschwerten bzw' teilweise unmöglich

machten(vgl.Stollberg-Rilinget,20lJ,S'717ff;bes'S'720ff')'

6.2 Vergleich mit zentralen Attssagen Pestolozzis

Zunächst sollen Beziige in den Patenten von 1755 zu Pestalozzis Quel-

lendesKindermords(s.o.)aufgespürtwerden.ImGroßenundGanzen
lassen sich diese bereits in den beiden Patenten von 1755 auffinden: Stren-

ge Strafen für uneheliche Schwangerschaft, die als Folge Von ,,Ijnzucht..

!alt, wurden in Patent 415 als Ursache für deren Verleugnttng benannt und

konnten nach damaliger Erkenntnis häufig aus verzweiflung über den Ehr-

verlust immer wiedei zum Kindsmord führen. Damit ist auch der ,,heuch'

leri,sclrc Ehrbarkeitsschnitt" bei Pestalozzi angesprochen, der damals als
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eile reale soziale Größe galt. Dies war schon Maria Theresia ttnd ihren

Beratern bewnsst und man thematisierte dies bereits 28 Jahre vorher mit

dern Diplon'r zur Wieclerherstellung der Ehre im Patertt 41513. Mit diesem

Gesetz war damals, wenn attch sehr allgernein utrd unsp-rezifisch, das Bc-

mi.ihen verbunden, den unehelichen Schwallgeren und ihren Kinderir posi-

tive Perspektiven in ihrern sozialen Urnfeld zu eröffnen. Natürlich waren

verftihrende Männer (Buhler) im Patent von 1755 ein Thema, sowohl was

ihre betrügerischen Verführungen als auch ihre Unterhaltsverpflichtungen

betraf; sie waren mit konkreten Strafen bedroht, sollten sie für die Nieder-

kupft und die Versorgung des Kindes nicht die nötige Vorsorge treffen' Die

Furcht der schwangefen Töchter vor Eltern, Vormündern und Verwandten

wurde in der Verordnung von 1755 mehrmals thematisiert, wenn es darum

ging, diesen die Schwangerschaft ,,zu entclecken", bzw. wenn die Furcht

vor der elterlichen Strenge zur Verheimlichung der Schwangerschaft führ-

te und darnit den Kindsmord wahrscheinlicher werden ließ. Armut wurde

insofern angesprochen, als bei Mittellosigkeit die Ortsgemeinschaft - al-

lerclings nicht der übergeordnete Staat wie bei Pestalozzi -, ftir Unterkunft

und Unterhalt der Gebärenden und ihres Kindes zu sorgen hatte, womit

den Betroffenen eine positive Perspektive in einer verzweifelten Situation

eröffnet werden sollte. Die ,,ciul3eren (Jmstcinde cler Mciclclrcn wcilrend ih-

rer Gebtn'tssttmde" wurden in beiden Patenten indirekt mehrmals über die

Vorsorge für eine ,,sichere Niederkunft" thematisiert, direktere Hinweise

finden sich in der CCTh $5 (2), besonders in (3): ,,... nicht gewuJ3t ztt

lmben, wie mit clem neugebohrnen Kürc| umzugehen seye? oder das,s clas

Kind in yvcihrenclen Geburtsschtnerzen vergcmgen". Hinsichtlich des Ortes

der Niederkunft wurden keine konkreten Angaben gemacht. Aus $ 8 der

CCTh lässt sich schließen, dass man diesbezüglich häufig das elterliche
Heim annahm. Pestalozzi sprach sich konkret für das ,,Kindbetten bei ge'
meinen Lanclleuten" aus, wofür die Gewissensräte vorzusorgen hatten. Mit
den ,,clienenden Scltloss- oder Smdnnüclchen" hatte Pestalozzi eine ganz

bestimmte,,Hochrisikogruppe" bezüglich einer unehelichen Schwanger-
schaft im Auge; die theresianischen Gesetze hingegen blieben allgemein
und zielten nicht auf soziale Gruppierungen ab.

Im Hinblick auf Pestalo zzis zentrale Vorschläge zur Verhütung des Kinder-
mordes sahen die beiden Patente von 1755 ebenfalls bereits Aufschlussrei-
ches vor: Pestalozzis Grundüberzeugung zur Verhütung des Kindermords
bestand umfassend zunächst darin, vorbeugende Maßnahm en zu setzen.
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Dem Kindsmord vorzubeugen, das war auch die ausführlich angesproche-

rre Leiticlee cler Patente von 1755: ,,.. . Dahero wn cliesen vorltbeugen, urtcl

[...] tlle flr,srtt:h 7.ur verLuug,ttrtng cler sclnvangerschaft ut benehmen." -
Diese Generallinie durchzog beide Patente, auch wenn dort bei ZLrwider-

hancleln (2. B. Verschweigen cler Schwangerschaft) weiterhin mit empfind-

lichen Strafen gedroht wurde. hn Detail ging es vordergründig immer wie-

der darttm, die Schwangeren ,,vor ii1J3eyer Schancle" zu bewahren (s' o.).

Diese Auffassung fand sich grundlegend bereits irn Patent von 1755/3 mit

der oben zitierten Vorgabe, die unehelich geschwängerten Frauen mit ih-

rem Kind ,,clurch Ertheihutg eines Diploms vviederum in den Stand der Eh-

r?" (s. o.) zu versetzen. Besonderes Gewicht erhielt diese Vorgabe Mar-ia

Theresias durch ihr bereits 1743 erlassenes Patent mit derselben Intention.

Pestalozzis Vorschlag, Gewissensräte einzurichten, die zur Verschwiegen-

heit verpflichtet sind und den schwangeren Mädchen mit Rat und Hilfe

zur Seite stehen. fand sich in dieser Form in den Patenten von 1755 nicht'

Allerclings wurden in Patent 415 die Hebammen ,,unte.r Eidesp.flichten"

bei sonstiger Strafe des Meineids zur Verschwiegenheit verpflichtet. Patent

416 betonte Geheimhaltung und Verschwiegenheit als Pflicht der Obrig-

keiten, Gerichte und deren Beamten bei Beratung und Hilfeleistung für die

Eltern. In beiden Dokumenten von 1755 wurde der Diskretion eine promi-

nente Rolle zuerkannt; Strafen in der Öffentlichkeit waren zu unterlassen'

Patent 416 verbot den Richtern und Obrigkeiten bei ,,scharfer Ahndung",

sich in irgendeiner Form, z. B. durch die Annahme von Geschenken, auf

Kosten der Schwangeren zu bereichern, und nahm somit Pestalozzis An-

spruch vorweg.

Seine Forderung, dass ,,der Staat cler Pflicht halber aller Waisen WLter" sei

(s. o.), ist in dieser Eindeutigkeit in den Patenten von 1755 nicht zu erken-

nen. Es lässt sich in dieser Angelegenheit aber mit einigem Recht auf das

Patent 416, aber auch auf die CCTh verweisen, wo beretts ausdrücklich

die Ortsgemeinschaft angehalten wurde, bei Mittellosigkeit für die Mut-

ter und ihr Kind mit unterkommen, Hilfe und unterhalt zu sorgen, ,,41.s

es nach biiliger ErkenntniJJ cler Obrigkeit nöthig befunclen wetden wird"

(s.o.). Auch die Wiederherstellung der Ehre durch die ,,Landesstellen",

wie in Patent 415 (3) bestimmt, lässt sich vom Prinzip her als ein,,Vor-

läufer" der Intention Pestalozzis werten, den Staat für die Waisen in die

pflicht zu nehmen.'l'rotz aller Verdienste, welche Maria Theresia nrit ih-
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ren Gesetzesinitiativen zukommen, ist festzuhalten, dass sie die Weite und

Tiet'e der Problernsicht Pestalozzis noch nicht erreicht hatte.

7 Ztsammenfassung und Ausblick

Maria Theresia nimmt in der österreichischen sozialpädagogischen Histo-

riografie durch ihre Unterstützung bei der Errichtung des Waisenhauses in

Wien am Reunweg irn Jahr \J42." (vgl. u. a. Scheutz, 2014) eine prominen-

te Stellung ein. Die Henscherin wurde im vorliegenden Beitrag unter Be-

zugnahme auf eine weitere Thematik vorgestellt, die sie durch ihre Gesetz-

gebung zukunftsweisend beeinflusst hat: das Bernühen, dem Kindsn-rord

vorzubet gen und ihn nicht nur zu bestrafen. Ihre diesbezüglich erste Initia-

tive rührte aus dem Jahr 1143, als sie anlässlich einer neuerlichen Kund-

machung zur Strafverschärtung bei Kindsmord diese mit dem ,,BeyscLt7e"

verlautbaren ließ, dass sie bereit war, die Ehre von unehelichen schwange-

ren Frauen, die sich sonst aber ,,elrlich verlnlten", mit ihrem Kind mit-

tels eines Diploms wiederherzustellen. Diese Überlegung erhielt in zwei

Verordnungen alls dem Jahr 1755 Gesetzeskraft und wurde dort weiter

ausgebreitet. Diese beiden Patente verfolgten nachdrücklich das Ziel, dem

Kindsmord vorzubeugen. Kindstötung resultierte nach damaliger Erkennt-

nis wesentlich aus der Verheimlichung der Schwangerschaft, um dem dro-

henden Ehrverlust durch eine uneheliche Geburt zuvorzukommen. Daher

schuf man als besonderen Anreiz zur Vorbeugung und in Weiterverfolgung

des Gedankens von 1743 eine weitgehende Straffreiheit bei Bekanntma-

chung der Schwangerschaft. Die Erteilung eines persönlichen Diploms zur

Wiederherstellung der Ehre für Mutter und Kind sollte diesen Anreiz ak-

zentuieren. In die beiden Paragrafen 8 und 9 des Artikels 87 der CCTh von

1768 fanden zahlreiche dieser Maßnahmen von 1755 zur Verhinderung des

Verschweigens einer unehelichen Schwangerschaft neben Ratschlägen an

die Eltern, Obrigkeiten und Richter z.T. wortident Eingang. Dabei wurde
immer wieder die Pflicht zur Geheimhaltung der involvierten Personen ein-
gemahnt, Nicht aufgenommen wllrde der zukunftsorientierte Passus über
die Wiederherstellung der Ehre.

15 Anlässlich der enclgültigen Fertigstelh.rng und Eröffnung im Jahr 1768 komponierte
W. A. Mozart die ,,Waisenhausmesse" (KY 139/47a). Im selben Jahr begann mau im
Waisenhaus übrigens auch mit erfolgreichen eigenen Impfexperimenten zur Pocken-
implung (vgl. Stollberg-Ritinger, 20 I 7, S. 5 I 3 ).
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So ist die CCTh insgesamt zwar als rtickwärtsgewandt und auch beztigtich
des in Rede stehenden Delikts des Kindermords im Vergleich zu Preußen
von den aufgeklärten Zeitgenossen kritisiert und zuri.ickgewiesen worden.
Trotzdem lässt sich in Bezug auf den Kindsmord in den Paragrafen 8 und
9 Art. 87 in der österreichischen Stiafrechtstradition ein Fortschritt erken-
nen, der aber hinter dem bereits 1755 Emeichten doch auch teilweise wie-
der zurückblieb.

Überdies ließ sich zeigen, dass die in den beiclen Verordnungen von 1755
erlassenen Maßnahmen einige von Pestalozzi in seiner Schrift ,,über Ge-
setzgebung und Kindermord" von 1783 geäußerten Übertegungen und Vor-
schläge in Teilen sogar ziemlich detailgenau vorwegnahmen. Sie erreich-
ten als Gesetzestexte natürlich nicht die Differenziertheit und Tiefe sei-
ner als klassisch zu wertenden Analysen und Argumentationen. Doch die
Grundlage für weiterführende Diskussionen und entsprechende staatliche
Maßnahmen auf diesem Gebiet wurde demnach um mehr als ein Viertel-
jahrhundert vor Pestalozzi auch in Österreich geschaffen. Diese mündeten
hier u. a. in den Aufbau des Gebär- und Findelhauses in Wien unter dem
Sohn und Nachfolger Maria Theresias, Joseph IL (vgl. Pawlowsky, 2001).
Diesen Einrichtungen wiederum stand Pestalozzi äußerst skeptisch gegen-
über. Er setzte auf das Modell der ,,Pflegefamilie", welche er unter der
Obsorge des Staates dachte und die von diesem zu unterstützen war (vgl.
Pestalozzi, 1783, S. 378 und 381 f.). In gewisser Weise hat das Modell des
Gebär- und Findelhauses in Wien durch die Weitergabe der Kinder an Pfle-
gefrauen in der ,,Außenpflege" (vgl. Pawlowsky,200l, S. 151-198) auch
diese Gedanken aufgenommen, wenngleich in der Praxis höchst dürftig
umgesetzt.
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